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Vorwort zur 7. Auflage

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ist die beliebteste Rechtsform klein- 
und mittelständischer Unternehmer. Viele der mittelständischen Unternehmen sehen in 
der GmbH aufgrund der Haftungsbegrenzung auf das Stammkapital die ideale Rechts-
form, unabhängig davon, ob das Unternehmen in der Technologie-, Handels- oder Dienst-
leistungsbranche tätig ist.

Der Preis für die Erlangung der Haftungsbeschränkung ist jedoch die Einhaltung von 
„Spielregeln“, die der Gesetzgeber und die Rechtssprechung vor allem für GmbH-Ge-
schäftsführer als handelnde Personen immer wieder konkretisieren und teilweise ver-
schärfen.

Die Geschäftsführer dieser Gesellschaften sind i. d. R. nicht Juristen oder Kaufleute 
im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB), sondern Ingenieure, Techniker oder Natur-
wissenschaftler mit entsprechender Ausbildung. Viele dieser Unternehmensleiter hatten 
keine oder nur eingeschränkt Gelegenheit, sich neben dem Tagesgeschäft zusätzlich noch 
um die juristischen Grundlagen und Belange im Zusammenhang mit der Führung einer 
GmbH zu kümmern. Dies hat in der Praxis immer wieder dazu geführt, dass sich der tech-
nisch oder naturwissenschaftlich ausgebildete Geschäftsführer mit Umständen konfron-
tiert sieht, die im ungünstigsten Fall zu seiner persönlichen Haftung trotz der angestrebten 
Haftungsbeschränkung der GmbH führen können.

Nach den Vorstellungen des Gesetzgebers kann Geschäftsführer einer GmbH jede 
natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige Person sein. Die Bestellung erfordert keinen 
Nachweis bezüglich einer Mindestqualifikation. Dennoch erwarten Gesetzgeber und die 
Rechtssprechung, dass Geschäftsführer sich der Rechte und Pflichten ihres Amtes bewusst 
sind und sich hierüber hinreichend informieren.

Diesen Personenkreis spricht das vorliegende Buch an. Es soll dem geschäftsführen-
den Nicht-Juristen ein leicht verständlicher Leitfaden sein und ihm eine praxisorientierte 
Übersicht zur Vermeidung von Haftungsfallen und sonstigen Rechtsverstößen an die Hand 
geben.

Zunehmend erlangt auch die neu eingeführte Unternehmergesellschaft (haftungsbe-
schränkt) an Bedeutung, die als Gründungsvariante der GmbH auch im GmbHG geregelt 
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ist und für welche die folgenden Ausführungen im Wesentlichen ebenso gelten. Die haf-
tungsbeschränkte Unternehmergesellschaft bietet eine Einstiegsvariante der GmbH und 
ist für Existenzgründer interessant, die zu Beginn ihrer Tätigkeit wenig Stammkapital ha-
ben oder benötigen. Bei der haftungsbeschränkten Unternehmergesellschaft handelt es 
sich nicht um eine neue Rechtsform, sondern um eine GmbH, die ohne bestimmtes Min-
deststammkapital gegründet werden kann. Die Besonderheiten, die es hier zu beachten 
gilt, werden ebenfalls behandelt.

Schorndorf, im Dezember 2014 Andreas Sattler
Hans-Joachim Broll

Sebastian Kaufmann
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1

Die GmbH-Gründung

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015
A. Sattler et al., Der Ingenieur als GmbH-Geschäftsführer, 
DOI 10.1007/978-3-662-46057-3_1

1

1.1  Die Gründungsphasen

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) entsteht als juristische Person durch 
ihre Eintragung in das Handelsregister. Vor ihrer Eintragung besteht sie als solche nicht. 
Allerdings durchläuft die GmbH bis zu ihrer Eintragung zwei Gründungsphasen.

1.1.1  Vorgründungsgesellschaft

Sobald sich die Gründer darüber einig sind, eine GmbH zu errichten, entsteht eine sog. 
Vorgründungsgesellschaft. Diese ist rechtlich i. d. R eine Personengesellschaft in Gestalt 
der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) oder aber im Falle des Betriebes eines Han-
delsgewerbes eine Offene Handelsgesellschaft (OHG). In beiden Fällen haften deren Ge-
sellschafter persönlich und solidarisch.

Beispiel

A, B und C überlegen sich im Rahmen einer ihrer wöchentlichen Skatrunden, eine 
GmbH zu gründen. Sie beauftragen am nächsten Tag einen Notar mit dem Entwurf 
eines Gesellschaftsvertrages. In der Zwischenzeit mietet A im Einverständnis mit B 
und C bereits Büroräume für die noch zu gründende GmbH an, beauftragt eine Werbe-
agentur und nimmt an Ausschreibungen teil. Vertragspartner des Vermieters wird nicht 
die GmbH, sondern eine GbR aus A, B und C. Die drei Gesellschafter haften für diese 
Verpflichtungen auch mit ihrem Privatvermögen.



2 1 Die GmbH-Gründung

Die Besonderheit besteht hier darin, dass die später durch Eintragung entstehende GmbH 
mit der Vorgründungsgesellschaft nicht identisch ist. Es besteht keine automatische Rechts-
nachfolge, Vermögen und Verbindlichkeiten aus dem Vorgründungsstadium gehen nur 
dann auf die spätere GmbH über, wenn eine Einzelrechtsnachfolge ausdrücklich vertrag-
lich geregelt wird. Bei Verträgen bedarf dies der Zustimmung des dritten Vertragspartners. 
Die einmal begründete persönliche Haftung der Gesellschafter aus der Vorgründungspha-
se bleibt trotz Eintragung der GmbH bestehen. Leistungen, die die Gesellschafter bereits 
in diesem Stadium erbringen, können nicht auf ihre spätere notarielle Verpflichtung zur 
Erbringung des anteiligen Stammkapitals angerechnet werden.

Mit der Vorgründungsgesellschaft wird unter den Gesellschaftern bereits ein vorver-
tragliches Vertrauensverhältnis mit der Folge begründet, dass die Gesellschafter zur ge-
genseitigen Rücksichtnahme verpflichtet sind. Im Falle der Verletzung dieses Vertrauens-
verhältnisses können sich Schadensersatzansprüche untereinander ergeben.

Beispiel

A, B und C verhandeln 2 Wochen über die Formulierung des notariellen Gesellschafts-
vertrages und nehmen anwaltliche Beratung in Anspruch. Kurz vor Beurkundung er-
öffnet B dem A und dem C, dass er lieber mit D ein Ingenieurbüro eröffnen möchte 
und an der Errichtung der GmbH mit A und B kein Interesse mehr hat. Die Kosten für 
getätigte Aufwendungen, wie z. B. die Rechtsanwaltskosten für den Vertragsentwurf 
des Gesellschaftsvertrages hat B zu tragen.

1.1.2  Vor-GmbH

Mit Abschluss des notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrages entsteht aus der Vorgrün-
dungsgesellschaft die sog. Vor-GmbH, welche auch als GmbH i. G. (in Gründung) be-
zeichnet wird. Die Vor-GmbH unterliegt bereits im Wesentlichen dem GmbH-Recht. Es 
besteht im Unterschied zur Vorgründungsgesellschaft auch Rechtskontinuität, d. h., die 
spätere GmbH ist Gesamtrechtsnachfolger der Vor-GmbH. Vermögen, Verträge und Ver-
bindlichkeiten gehen mit Eintragung der GmbH ins Handelsregister automatisch auf die 
GmbH über.

Sofern die GmbH und ihre Geschäftsführer mit dem Beginn der Geschäftstätigkeit ab-
warten, bis die GmbH im Handelsregister eingetragen ist, bestehen im Rahmen der Grün-
dung keine besonderen Haftungsrisiken.

Zumeist wird jedoch aber die Vorgründungsgesellschaft oder die Vor-GmbH bereits nach 
außen hin tätig (z. B. Anmietung von Geschäftsräumen, Erwerb von Anlagevermögen).

Für die im Namen der GmbH abgeschlossenen Geschäfte haftet die Vor-GmbH mit 
ihrem Vermögen. Daneben haften die Gesellschafter (Gründer) gegenüber der Gesellschaft 
unmittelbar persönlich, jedoch beschränkt auf die Höhe ihrer Einlageverpflichtung. Wird 
also im Stadium der Vor-GmbH das eingezahlte Stammkapital angegriffen (z. B. Miet-
zahlung, Werbeanzeige) haften die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile für 
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den Differenzbetrag zwischen Stammkapital und nun noch vorhandenem Kapital (sog. 
Differenz- bzw. Unterbilanz- oder Vorbelastungshaftung). Zudem haben sie persönlich 
für alle Verluste einzustehen, die in der Phase der Vor-GmbH über den Verbrauch des 
eingezahlten Stammkapitals hinaus entstehen. Diese sog. Verlustdeckungshaftung besteht 
nicht gegenüber Dritten, sondern nur gegenüber der Gesellschaft selbst und ist nicht auf 
den Betrag des Stammkapitals oder den Nennbetrag des Geschäftsanteils beschränkt (un-
beschränkte Innenhaftung).

Beispiel

A, B und C haben durch notariellen Vertrag eine GmbH mit dem Mindeststammkapital 
von 25.000 € errichtet und unmittelbar danach bereits Waren in Höhe von 150.000 € 
angeschafft. Die ersten Aufträge werden noch vor Eintragung ins Handelsregister aus-
geführt, aber unter Einsatz des gesamten Wareneinkaufs nur ein Umsatz in Höhe von 
100.000 € erzielt. A, B und C haften der Gesellschaft gesamtschuldnerisch für den 
Verlust, der vom Stammkapital der Gesellschaft nicht gedeckt ist (25.000 €). Daneben 
haften sie quotal auf (nochmalige) Einzahlung des Stammkapitals.

Die Eintragung einer GmbH in das Handelsregister wurde durch das Anfang 2007 in Kraft 
getretene Gesetz über das elektronische Handelsregister (EHUG) erheblich beschleunigt. 
Danach werden die zur Gründung der GmbH erforderlichen Unterlagen grundsätzlich 
elektronisch beim Registergericht eingereicht. Es kann dann unverzüglich über die An-
meldung entscheiden und die übermittelten Daten unmittelbar in das elektronisch geführte 
Register übernehmen. Angesichts der durch den elektronischen Registerverkehr inzwi-
schen kurzfristig zu erlangenden Eintragung einer GmbH ins Handelsregister ist daher 
dringend von Geschäften im Vorgrün- dungs- oder Vor-GmbH-Stadium abzuraten.

Neben der Vor-GmbH haftet schließlich auch derjenige gegenüber Dritten persönlich, 
der für die Gesellschaft im Rechtsverkehr handelt (sog. Handelndenhaftung). Diese trifft 
zumeist den Geschäftsführer, welcher für die GmbH auftritt. Handelnder im Sinne des 
§ 11 Abs. 2 GmbHG ist derjenige, der im Namen der GmbH (nicht der Vorgesellschaft) im 
Rechtsverkehr als Geschäftsführer oder wie ein Geschäftsführer rechtsgeschäftlich han-
delt. Der Handelnde haftet aber nur gegenüber Dritten, nicht gegenüber der Gesellschaft 
oder den Gesellschaftern. Wird der Handelnde in Anspruch genommen, hat er sogar einen 
Erstattungsanspruch bzw. einen Freistellungsanspruch sowohl gegen die Vor-GmbH als 
auch später gegen die eingetragene GmbH als Rechtsnachfolger der Vor-GmbH.

Beispiel

C soll Geschäftsführer der neu zu gründenden AB-GmbH werden. Noch vor Eintragung 
im Handelsregister schließt er für die GmbH einen Kaufvertrag ohne daraufhinzuwei-
sen, dass sich die GmbH noch in Gründung befindet. C haftet dem Vertragspartner für 
die Kaufpreisforderung mit seinem Privatvermögen. Nimmt ihn der Vertragspartner in 
Anspruch, kann er von der GmbH verlangen, dass diese für ihn bezahlt.
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Mit der Eintragung der GmbH ins Handelsregister erlischt die Handelndenhaftung.
Die Vor-GmbH ist bereits namens- und firmenrechtsfähig. Die spätere GmbH kann sich 

im Streit um die Priorität des Namens oder der Firma auf den früheren Gebrauchszeit-
punkt berufen, wenn auch sie den Namen oder die Firma führt.

1.2  Das Gründungsverfahren

Der eigentliche Gründungsakt ist die Beurkundung des Gesellschaftsvertrages, der Sat-
zung. Den notwendigen Mindestinhalt des Gesellschaftsvertrages regelt § 3 GmbHG. Der 
Gesellschaftsvertrag muss enthalten: die Firma und den Sitz der Gesellschaft, den Gegen-
stand des Unternehmens, den Betrag des Stammkapitals, die Zahl und die Nennbeträge 
der Geschäftsanteile, die jeder Gesellschafter gegen Einlage auf das Stammkapital über-
nimmt. Änderungen der Satzung in diesen Punkten bedürfen der notariellen Beurkundung.

Beispiel

Die ABC-GmbH hat als Satzungssitz Dresden, Bürostraße 1. Hier würde bereits der 
Umzug in eine andere Straße in Dresden eine notarielle Satzungsänderung erforderlich 
machen. Gleiches gilt, wenn C plötzlich nicht mehr in der Firmierung auftauchen und 
die GmbH unter AB-GmbH firmieren soll.

Anschließend erfolgt durch sämtliche bestellte Geschäftsführer die Anmeldung der Ge-
sellschaft zum Handelsregister bei dem Amtsgericht, in dessen Bezirk die Gesellschaft 
ihren Sitz hat. Ist die Gesellschaft ordnungsgemäß errichtet und angemeldet, wird sie im 
Handelsregister eingetragen.

Vor dem 1.11.2008 konnte eine GmbH nur dann in das Handelsregister eingetragen 
werden, wenn bereits bei der Anmeldung zur Eintragung eine etwa erforderliche öffent-
lich-rechtliche Genehmigung vorlag (z. B. Gaststättenerlaubnis, Handwerksrolle, gewer-
berechtliche Erlaubnis). Dadurch kam es teilweise zu erheblichen zeitlichen Verzögerun-
gen. Heute müssen die GmbH-Gründer keine staatlichen Genehmigungsurkunden mehr 
zur Eintragung der Gesellschaft beim Registergericht einreichen. Dies führt dazu, dass 
die typischen Vorbereitungshandlungen schneller dem Schutz der Haftungsbeschränkung 
unterliegen. Die konkrete Tätigkeit selbst darf trotzdem erst mit der Erteilung der erfor-
derlichen Genehmigung begonnen werden.

Das GmbH-Gesetz stellt im Anhang zu § 2 Abs. 1 a ein Musterprotokoll bzw. einen 
Muster-Gesellschaftsvertrag zur Verfügung. Diese Musterprotokolle sind aber so allge-
mein und unbestimmt gehalten, dass sie allenfalls für Einmanngesellschaften tauglich sind. 
Es fehlen jegliche Regelungen zur Erbfolge, zur Einziehung, zur Abfindung ausscheiden-
der Gesellschafter usw. Bei mehreren Gesellschaftern ist dringend ein ausformulierter und 
auf den jeweiligen Einzelfall zugeschnittener Gesellschaftsvertrag zu empfehlen.
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1.3  Die Firmierung

Die Firma eines Kaufmanns ist der Name, unter dem er seine Geschäfte betreibt. Die 
GmbH ist nach § 6 Abs. 1 HGB als Handelsgesellschaft Kaufmann kraft ihrer Rechtsform.

Nach § 6 GmbHG muss die Firma einer GmbH zwingend die Bezeichnung „Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung“ oder eine allgemein verständliche Abkürzung dieser Be-
zeichnung enthalten (Rechtsformzusatz GmbH).

Die Firmierung ist ansonsten grundsätzlich frei, zulässig sind reine Phantasiefirmen; 
Sachfirmen, die den Unternehmensgegenstand oder Produkte für die Namensbildung 
nutzen; Personenfirmen, die den Namen des oder der Gesellschafter nutzen; Firmen, die 
geographische Bezeichnungen enthalten; alle Mischformen; fremdsprachige Bezeichnun-
gen, Zahlenbezeichnungen; aus Buchstaben und/oder Ziffern gebildete Bezeichnungen. 
Ein bloßes Zeichen wie „@“ ist als Firma nicht eintragungsfähig. Die Firma muss zur 
Kennzeichnung des Kaufmanns geeignet sein und eine Unterscheidung ermöglichen. § 18 
Abs. 1 HGB fordert daher Unterscheidungskraft und Kennzeichnungskraft. Unterschei-
dungskraft bedeutet, dass die Firma so gewählt werden muss, dass sie nicht das Risiko 
in sich birgt, mit anderen Gesellschaften verwechselt zu werden. Verwechslungsgefahr 
und damit keine Eintragungsfähigkeit besteht bei Sachfirmen wie auch solchen mit rein 
geografischen Bezeichnungen immer dann, wenn sie keinen individualisierenden Zusatz 
enthalten, sondern sich auf eine allgemeine Tätigkeits- oder Ortsbeschreibung beschrän-
ken. Das Gleiche gilt für häufig auftretende Familiennamen.

Schranken der Firmierung sind die Grundsätze der Firmenklarheit und Firmenwahrheit 
(Verbot der Irreführung). Deshalb darf die Firma keine Angaben enthalten, die geeignet 
sind, über geschäftliche Verhältnisse, die für die angesprochenen Verkehrskreise wesent-
lich sind, irrezuführen. Diese Voraussetzungen werden von der örtlichen Industrie- und 
Handelskammer (IHK) überwacht, welcher die Firmierung vor Eintragung ins Handels-
register zur Prüfung zugeleitet wird. Will man die Eintragung beschleunigen, klärt man 
daher bereits vor Anmeldung zum Handelsregister die Firma mit der IHK ab.

Schranken der freien Firmierung sind auch Rechte Dritter, insbesondere Marken- und 
Namensrechte.
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Organe der GmbH sind die Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführer.

2.1  Die Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung, welche aus der Gesamtheit der Gesellschafter besteht, ist 
das oberste Willensbildungsorgan der Gesellschaft. Die Geschäftsführer sind ihr bis auf 
wenige Ausnahmen weisungsgebunden.

Die Beschlüsse der Gesellschafter werden nach der Vorstellung des Gesetzgebers 
grundsätzlich in formal einzuberufenden Versammlungen gefasst. In der Praxis sind je-
doch sog. Umlaufbeschlüsse oder aber Vollversammlungen an der Tagesordnung, an de-
nen sich alle Gesellschafter unter Verzicht auf Formen und Fristen beteiligen.

Nach § 46 GmbHG unterliegen der Bestimmung der Gesellschafter insbesondere die 
Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses; die Einforde-
rung der Einlagen; die Bestellung, Abberufung und Entlastung von Geschäftsführern; die 
Maßregeln zur Prüfung und Überwachung der Geschäftsführung; die Geltendmachung 
von Ersatzansprüchen, welche der Gesellschaft aus der Gründung oder Geschäftsführung 
gegen Geschäftsführer oder Gesellschafter zustehen sowie die Vertretung der Gesellschaft 
in Prozessen, welche sie gegen die Geschäftsführer zu führen hat.

Durch die Satzung können der Gesellschafterversammlung weitere Entscheidungs-
kompetenzen zuerkannt, insbesondere Zustimmungsvorbehalte zu einzelnen Geschäfts-
führungsmaßnahmen geregelt werden.
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Beispiel
Geschäftsführungsmaßnahmen wie die Übernahme einer Bürgschaft, Verkauf eines 
Grundstücks oder Einstellung von leitendem Personal kann im Innenverhältnis zum 
Geschäftsführer der Entscheidungsgewalt der Gesellschafterversammlung übertragen 
werden. Aber Vorsicht: für einseitige und vielleicht auch noch fristgebundene Willens-
erklärungen, z. B. die Kündigung eines Anstellungsvertrages, wäre ein solcher Zustim-
mungsvorbehalt der Gesellschafterversammlung eher hinderlich.

Nach der Vorstellung des Gesetzgebers sind Gesellschafterbeschlüsse mit einfacher Mehr-
heit zu treffen, sofern Gesellschaftsvertrag oder Gesetz nicht etwas anderes vorsehen. 
Letzteres ist z. B. bei Satzungsänderungen der Fall, hier ist mindestens eine Mehrheit von 
drei Vierteilen der abgegebenen Stimmen erforderlich.

Die Mehrheit bestimmt sich nach der Summe der Nennbeträge der Geschäftsanteile. 
Eine Stimmabgabe ist auch durch Bevollmächtigte möglich. Dies kann jedoch im Gesell-
schaftsvertrag ausgeschlossen oder auf bestimmte Personen beschränkt werden.

Ein Gesellschafter, der durch eine Beschlussfassung entlastet oder von einer Verbind-
lichkeit befreit werden soll, hat insoweit in einer Gesellschafterversammlung kein Stimm-
recht, wohl aber ein Anwesenheitsrecht. Das Stimmverbot des § 47 Abs. 4 GmbHG gilt 
über den Gesetzeswortlaut hinaus für alle Gesellschafterbeschlüsse, die darauf abzielen, 
das Verhalten eines Gesellschafters – ähnlich wie bei einer Entlastung – zu billigen oder 
zu missbilligen. Entgegen einem Stimmverbot abgegebene Stimmen sind nichtig und blei-
ben bei der Berechnung der erforderlichen Mehrheit außer Betracht.

Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführer einberufen. Jeder Ge-
schäftsführer ist allein einberufungsbefugt und kann auch die von ihm einberufene Gesell-
schafterversammlung jederzeit ohne Angaben von Gründen wieder absagen. Wenn es im 
Interesse der Gesellschaft erforderlich erscheint oder wenn die Hälfte des Stammkapitals 
verloren ist, muss eine außerordentliche Gesellschafterversammlung einberufen werden.

Minderheitsgesellschafter können vom Geschäftsführer die Einberufung einer Gesell-
schafterversammlung oder aber die Aufnahme bestimmter Tagesordnungspunkte verlan-
gen, wenn sie zusammen 10 % des Stammkapitals repräsentieren. Wird dem Verlangen 
nicht entsprochen oder ist ein Geschäftsführer nicht (mehr) vorhanden, so kann die Ge-
sellschafterminderheit unter Mitteilung des Sachverhaltes die Berufung der Versammlung 
oder Ankündigung der Tagesordnungspunkte selbst bewirken.

Die Einberufung zur Gesellschafterversammlung muss mittels eingeschriebenen Brie-
fes erfolgen. Die gesetzliche Mindestfrist zwischen Einladung zur Gesellschafterver-
sammlung und ihrem Termin beträgt eine Woche, auch für außerordentliche Gesellschaf-
terversammlungen. Die Satzung kann jedoch eine längere Ladungsfrist vorsehen.

Wichtig ist, dass der Zweck der Versammlung hinreichend spezifiziert mitgeteilt wird, 
um den Gesellschaftern eine sachliche Vorbereitung auf die Versammlung zu ermögli-
chen. Anderenfalls können unanfechtbare Beschlüsse nur gefasst werden, wenn sämtliche 
Gesellschafter anwesend sind.


